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§ 1 Geltungsbereich

Der Kollektivvertrag gilt:
a) räumlich: für die Republik Österreich.
b) fachlich: für alle Mitgliedsbetriebe der Bundesinnung der Haf-
ner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker.
c) persönlich: für alle Arbeitnehmer (einschließlich der Lehrlin-
ge) mit Ausnahme der Angestellten im Sinne des Angestellten-
gesetzes und der kaufmännischen Lehrlinge.

§ 2 Wirksamkeitsbeginn und Geltungsdauer

Dieser Kollektivvertrag tritt in vorliegender Fassung am 01. Mai
2026 in Kraft und gilt auf unbestimmte Zeit.
Er kann von beiden vertragsschließenden Teilen unter Einhal-
tung einer dreimonatigen Kündigungsfrist mittels eingeschriebe-
nen Briefes zum 30. April jeden Jahres gekündigt werden. Wäh-
rend der Kündigungsfrist sind Verhandlungen wegen Erneue-
rung bzw. Abänderung des Vertrages zu führen.
Wird der Vertrag nicht spätestens drei Monate vor Ablauf der
Geltungsdauer mittels eingeschriebenen Briefes gekündigt, so
verlängert sich die Geltungsdauer jeweils automatisch um ein
Jahr.
Ausgenommen von dieser Regelung bleibt die Lohnordnung
(einschließlich der Akkordverträge), die ein integrierender Be-
standteil des Kollektivvertrages ist. Sie kann jederzeit mit Einhal-
tung einer Kündigungsfrist von vier Wochen gekündigt werden.
Während der Kündigungsfrist sind Verhandlungen wegen Er-
neuerung des Kollektivvertrages zu führen.

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs
sowie des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, Gewerkschaft Bau-Holz ist ausgeschlossen.
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§ 3 Arbeitszeit

1. a) Die wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt für alle Arbeit-
nehmer 39 Stunden*).
In sämtlichen kollektivvertraglichen Arbeitszeitverteilungsmodel-
len ist eine andere Verteilung der wöchentlichen Normalarbeits-
zeit im Sinne des § 11 Abs. 2, 2a und 2b Kinder- und Jugendli-
chenbeschäftigungsgesetz auch für Arbeiter und Lehrlinge unter
18 Jahren zulässig.
Als Mehrarbeit gilt jede Arbeitsleistung der Jugendlichen, die
über 39-Stunden in der Woche hinausgeht.
b) Die Aufteilung der wöchentlichen Arbeitszeit erfolgt zwischen
Betriebsleitung, Betriebsrat und Arbeitnehmer.
c) In Betrieben, in denen derzeit die Fünftagewoche besteht,
kann davon nur im Einvernehmen zwischen Betriebsleitung
und Betriebsrat bzw. Arbeitnehmer abgegangen werden.

2. Wegzeiten, die während der regelmäßigen Arbeitszeit auf-
gewendet werden, um von einer Arbeitsstelle zur anderen
bzw. vom Betrieb zur Arbeitsstelle und umgekehrt zu gelangen,
gelten als Arbeitszeit.

3. Beginn und Ende der Arbeitszeit können auch mit dem Eintref-
fen auf der Baustelle und dem Verlassen der Baustelle festge-
legt werden.

4. Die Dauer der Ruhepausen richtet sich nach den gesetzlichen
Vorschriften über die Arbeitszeit. Die Pausen sind so zu bemes-
sen, dass sie zur Einnahme der Mahlzeiten und zur Erholung
ausreichen.

5. Der 24. und der 31. Dezember sind unter Fortzahlung des
Lohnes für die ausfallenden Arbeitsstunden arbeitsfrei.

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs
sowie des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, Gewerkschaft Bau-Holz ist ausgeschlossen.

*) Für das Keramische Gewerbe siehe die Übergangsbestimmung in Anhang II
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§ 3A Andere Verteilung der Normalarbeitszeit

1. Allgemeines
In den Betrieben ist neben der regelmäßigen wöchentlichen Nor-
malarbeitszeit gemäß § 3 von 39 Stunden eine andere Vertei-
lung der wöchentlichen Normalarbeitszeit unter Anwendung
der jeweiligen Mitwirkungsrechte und Zustimmungserfordernis-
se möglich.

2. Ausdehnung der Normalarbeitszeit und Zeitausgleich
Die regelmäßige wöchentliche Normalarbeitszeit kann bis zu
40 Stunden ausgedehnt werden. Zur Erreichung der kollektiv-
vertraglichen wöchentlichen Normalarbeitszeit von 39 Stunden
hat der Zeitausgleich in ganzen Tagen zu erfolgen.
Der Zeitausgleich hat innerhalb eines Durchrechnungszeitrau-
mes zu erfolgen. Bei einem Durchrechnungszeitraum von mehr
als 13Wochen bis zu höchstens 52Wochen (1 Jahr) ist zur Fest-
legung eine Betriebsvereinbarung, und dort wo kein Betriebsrat
besteht, eine schriftliche Einzelvereinbarung notwendig.

3. Zeitausgleich
Die Differenz zwischen der durchschnittlichen wöchentlichen
Normalarbeitszeit und der kollektivvertraglichen wöchentlichen
Normalarbeitszeit (39 Stunden) ist durch Zeitausgleich in gan-
zen Tagen auszugleichen:
Steht die Lage des Zeitausgleiches nicht von vornherein durch
Vereinbarung nach Ziffer 2 fest, ist der Zeitpunkt der Konsuma-
tion im Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
festzulegen. Im Falle der Nichteinigung hat der Zeitausgleich
vor Ende des Durchrechnungszeitraumes zu erfolgen, wobei in
diesem Fall bei Urlaub, Feiertag und bezahlter Arbeitsverhinde-
rung vor Ende des Durchrechnungszeitraumes der Zeitaus-
gleich unmittelbar vor oder nachher zu erfolgen hat. Ist dies
aus wichtigen Gründen im Sinne des § 20 AZG nicht möglich,

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs
sowie des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, Gewerkschaft Bau-Holz ist ausgeschlossen.
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kann er in die nächste Lohnabrechnungsperiode vorgetragen
werden. Ist die Lage des Zeitausgleiches nicht im Voraus festge-
legt, entsteht bei einer Arbeitszeitverteilung gemäß Ziffer 2 über
die Tage des Gebührenurlaubes kein Anspruch auf Zeitaus-
gleich (d.h. keine Zeitgutschrift für Zeitausgleich). Kann der Zeit-
ausgleich aus Gründen, die auf Seiten des Arbeitgebers liegen,
nicht erfolgen, ist mit Ablauf des vereinbarten Durchrechnungs-
zeitraumes die über 39 Stunden pro Woche geleistete Zeit als
Überstunde zu werten und zu bezahlen; in den übrigen Fällen
der Stundenlohn ohne Überstundenzuschlag.
Mit Ausnahme von einvernehmlich vereinbartem Urlaub, Feier-
tagen und Ersatzruhe gemäß Arbeitsruhegesetz bleibt in allen
Fällen einer bezahlten und unbezahlten Dienstverhinderung ei-
ne bereits getroffene zeitliche Festlegung von Zeitausgleich auf-
recht. Ein festgelegter Zeitausgleich gilt in diesen Fällen als kon-
sumiert.

4. Mitteilungen der jeweiligen Wochenarbeitszeit
Im Rahmen der für den Durchrechnungszeitraum vereinbarten
wöchentlichen Normalarbeitszeit ist das Ausmaß und die Lage
unter Bedachtnahme auf § 97 Abs. 1 Ziff. 2 Arbeitsverfassungs-
gesetz jeweils 2 Wochen im Vorhinein festzulegen und den be-
troffenen Arbeitnehmern in geeigneter Form mitzuteilen, soweit
nicht wichtige und unvorhersehbare Ereignisse, die vom Arbeit-
geber nicht beeinflusst werden können, eintreten. In diesem Fall
ist die Arbeitszeiteinteilung ehestmöglich zu treffen.

5. Mehrarbeit
Das Ausmaß der Verkürzung der wöchentlichen Normalarbeits-
zeit (bei bisher 40 Stunden 1 Stunde in jeder Woche) ist Mehrar-
beit; diese Mehrarbeit wird auf das erlaubte Überstundenaus-
maß nicht angerechnet. Dieser Grundsatz gilt auch bei anderer
Verteilung der Normalarbeitszeit.

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs
sowie des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, Gewerkschaft Bau-Holz ist ausgeschlossen.
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Durch die Mehrarbeit darf mit Ausnahme jener Fälle, in denen ei-
ne längere als 9-stündige tägliche Normalarbeitszeit aufgrund
der gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist, eine tägliche Ar-
beitszeit von 9 Stunden nicht überschritten werden. Weiters darf
durch die Mehrarbeit, ausgenommen bei Einarbeitung in Verbin-
dung mit Feiertagen gemäß § 4 Abs. 3 AZG und in Fällen einer
längeren Normalarbeitszeit im Kollektivvertrag eine Wochenar-
beitszeit von 41 Stunden nicht überschritten werden. Für die An-
ordnung von Mehrarbeit gelten dieselben Bestimmungen wie für
die Anordnung von Überstunden nach § 6 Abs. 2 AZG. Mehrar-
beitsstunden sind im Vorhinein anzuordnen und als solche zu
bezeichnen; eine rückwirkende Bezeichnung ist unzulässig.
Arbeitszeiten, für die aufgrund des Kollektivvertrages ein höhe-
rer als 50%-iger Überstundenzuschlag zu zahlen ist, gelten nicht
als Mehrarbeit, sondern als Überstunden.

6. Günstigkeitsklausel
Festgehalten wird, dass die Bestimmungen dieses Paragraphen
über die andere Verteilung der Normalarbeitszeit und die Verkür-
zung der kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit auf 39 Stun-
den gegenüber dem Arbeitszeitgesetz insgesamt die günstigere
Regelung darstellen. Abweichungen einzelner Bestimmungen
gegenüber den gesetzlichen Regelungen sind durch die Absen-
kung der Normalarbeitszeit auf 39 Stunden sowie den dafür ver-
einbarten Lohnausgleich abgegolten.

§ 3B Flexible Arbeitszeit

1. Die Normalarbeitszeit kann innerhalb eines Durchrechnungs-
zeitraumes von bis zu 52 Wochen unregelmäßig so verteilt wer-
den, dass sie im Durchschnitt des Durchrechnungszeitraumes
39 Stunden pro Woche nicht überschreitet. Diese Regelung ist
durch Betriebsvereinbarung, in Betrieben, in denen kein Be-

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs
sowie des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, Gewerkschaft Bau-Holz ist ausgeschlossen.
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triebsrat errichtet ist, schriftlich mit jedem Arbeitnehmer zu ver-
einbaren.
In Betrieben, in denen kein Betriebsrat besteht, bedarf diese
schriftliche Vereinbarung für Arbeiter in Betrieben gemäß § 40
ArbVG der Zustimmung der Kollektivvertragspartner. Erfolgt bin-
nen 4 Wochen nach Verständigung der Kollektivvertragspartner
kein Widerspruch, gilt die Zustimmung als erteilt. Die Zustim-
mung ist zu erteilen, wenn die Vereinbarung den einschlägigen
Rechtsvorschriften (AZG und Kollektivvertrag) entspricht.

2. Die Ausdehnung der Normalarbeitszeit pro Woche darf in
26 Kalenderwochen innerhalb eines Zeitraumes von 52 Wochen
bis zu 45 Stunden betragen.
Auf diese Weise können innerhalb von 52 Wochen ab Beginn
des ersten Durchrechnungszeitraumes maximal 156 Zeitgutha-
benstunden nach der 39. bis einschließlich der 45. Wochenstun-
de erworben werden. Die darüber hinausgehenden Stunden
sind als Überstunden zu werten und zu bezahlen.
Die Differenz zwischen der durchschnittlichen wöchentlichen
Normalarbeitszeit und der kollektivvertraglichen wöchentlichen
Normalarbeitszeit (39 Stunden) ist vorzugsweise durch Zeitaus-
gleich in ganzen Tagen auszugleichen, ein stundenweiser Zeit-
ausgleich ist zulässig.

3. Während des Durchrechnungszeitraumes gebührt der Lohn
für das Ausmaß der durchschnittlichen Normalarbeitszeit von
39 Stunden. Auf Stunden bezogene Entgeltteile (Zulagen, Zu-
schläge) werden nach den geleisteten Stunden abgerechnet.

4. Ist bei Ende des Durchrechnungszeitraumes der Zeitaus-
gleich nicht vollständig erfolgt, ist er binnen einer Nachfrist von
einem Monat durchzuführen. Ist der Arbeitnehmer zum Ver-
brauchszeitpunkt krank oder sonst aus in seiner Person gelege-
nen Gründen am Verbrauch des Zeitguthabens verhindert, ver-
längert sich die Frist um diese Zeit. Erfolgt der Ausgleich nicht,

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs
sowie des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, Gewerkschaft Bau-Holz ist ausgeschlossen.
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sind die Zeitguthaben als Überstunden abzugelten. Ein negati-
ver Stundensaldo gilt mit Ende des Durchrechnungszeitraumes
als geleistet.

5. Besteht bei Ende des Arbeitsverhältnisses ein Zeitguthaben,
erfolgt die Abgeltung im Falle der gerechtfertigten Entlassung
des Arbeitnehmers, der Selbstkündigung des Arbeitnehmers
und bei Austritt ohne wichtigen Grund mit dem Stundenlohn, in
den anderen Fällen mit der Überstundenentlohnung. Eine Zeit-
schuld hat der Arbeitnehmer am Ende des Arbeitsverhältnisses
im Falle der gerechtfertigten Entlassung des Arbeitnehmers, der
Selbstkündigung des Arbeitnehmers und bei Austritt ohne wich-
tigen Grund zurückzuzahlen.

6. Dem Arbeitnehmer ist bei jeder Lohnabrechnung die Anzahl
der im Lohnabrechnungszeitraum geleisteten Zeitguthabenstun-
den und der Stand des Zeitguthabenstundenkontos bekannt zu
geben.

7. Die Vereinbarung gemäß Ziffer 1 hat nähere Bestimmungen
darüber zu enthalten, wie die jeweilige Normalarbeitszeit festge-
legt wird und wie der Zeitausgleich in Anspruch genommen wird.
Die Arbeitszeiteinteilung, die Lage und das Ausmaß der Normal-
arbeitszeit, muss jedem davon betroffenen Arbeitnehmer spä-
testens 2 Wochen vor Beginn des Durchrechnungszeitraumes
bekannt gegeben werden.
Im Einvernehmen ist eine Änderung dieser Einteilung durch Be-
triebsvereinbarung bzw. in Betrieben ohne Betriebsrat durch
schriftliche Einzelvereinbarungen zulässig und den Arbeitneh-
mern am letzten Arbeitstag vor dem Beginn der entsprechenden
Kalenderwoche bekannt zu geben.

8. Abweichend von § 19d Abs 3ff AZG gilt für Arbeitnehmer, die
mit einem geringeren Ausmaß als der kollektivvertraglichen wö-
chentlichen Normalarbeitszeit beschäftigt sind, beim Aufbau und
Abbau von Zeitguthabenstunden bei Anwendung eines Arbeits-

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs
sowie des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, Gewerkschaft Bau-Holz ist ausgeschlossen.



10

zeitmodells wie in den Z 1-7 beschrieben, § 19d Abs 3a AZG
nicht.
Die Bestimmungen des § 3B gelten befristet bis 30. April 2028.

§ 4 Überstunden, Sonntags-, Feiertags- und
Nachtarbeit

1. Als Überstunde gilt jene Arbeitszeit, durch welche die jeweili-
ge festgesetzte tägliche oder wöchentliche Normalarbeitszeit
nach § 3 bzw. 3A sowie eine Mehrarbeit nach § 3A Ziffer 5 über-
schritten wird. Überstunde ist jedenfalls
a) jede Zeiteinheit, die eine tägliche Normalarbeitszeit von

9 Stunden überschreitet, ausgenommen jene Fälle, in denen
eine höhere tägliche Normalarbeitszeit gesetzlich zugelassen
ist,

b) jede Zeiteinheit über 1 Stunde Mehrarbeit wöchentlich.

Bei Überstundenleistung ist nach einer ununterbrochenen Ar-
beitszeit von fünf Stunden seit der letzten Ruhepause eine be-
zahlte Pause von zehn Minuten in die Arbeitszeit einzurechnen.
Einbringungsstunden gelten nicht als Überstunden.

2. Überstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden können im
gesetzlichen Ausmaße (siehe Arbeitszeit- und Arbeitsruhege-
setz) mit dem Arbeitnehmer vereinbart werden. Zur Leistung die-
ser Mehrarbeitsstunden darf kein Arbeitnehmer gezwungen wer-
den.

3. Überstunden an Werktagen, die in der Zeit von 6 bis 22 Uhr
geleistet werden, werden mit einem Zuschlag von 50 Prozent
entlohnt. Für die zwischen 22 und 6 Uhr geleisteten Überstun-
den gebührt ein Zuschlag von 100 Prozent.
Vor der Leistung von Überstunden kann jeweils vereinbart wer-
den, dass an Stelle des Überstundenentgeltes für jede geleistete

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs
sowie des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, Gewerkschaft Bau-Holz ist ausgeschlossen.
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Überstunde bezahlte Freizeit im Ausmaß von 1,5 Stunden bzw.
2 Stunden gebührt.
Mittels Betriebsvereinbarung können die Nachtarbeitsstunden
(Normalarbeitszeit) in den Sommermonaten (Mai-September)
auf die Stunden von 20 bis 4 Uhr beschränkt werden. In Betrie-
ben ohne Betriebsrat sind entsprechende Einzelvereinbarungen
zu treffen, welche zu ihrem Wirksamwerden der Gewerkschaft
Bau-Holz zur Genehmigung vorzulegen sind.

4. Sonntagsarbeit ist nur in Ausnahmefällen zuzulassen und
wird von 0 bis 24 Uhr mit 100 Prozent Zuschlag bezahlt.

5. Für die an den gesetzlichen Feiertagen (01. Jänner, 06. Jän-
ner, Ostermontag, 01. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag,
Fronleichnamstag, 15. August, 26. Oktober, 01. November,
08., 25. und 26. Dezember) ausfallende Arbeitszeit ist das regel-
mäßige Entgelt zu leisten.
Als regelmäßiges Entgelt gilt das Entgelt, das dem Arbeitnehmer
für die Arbeit gebührt, die er nach der für den Betrieb geltenden
Arbeitszeiteinteilung an dem Tag, auf den der Feiertag fällt, zu
leisten hätte, wenn dieser Tag ein Werktag wäre. Bei Akkordar-
beitern ist das regelmäßige Entgelt nach dem Durchschnitt der
letzten 13 Wochen unter Ausscheidung nur ausnahmsweise ge-
leisteter Arbeit zu bemessen. Wird aufgrund geltender Ausnah-
mebestimmungen an einem gesetzlichen Feiertag gearbeitet,
so gebührt dem Arbeitnehmer außer dem regelmäßigen Entgelt
auch noch das auf die geleistete Arbeit entfallende Entgelt ohne
jeden Zuschlag. Übersteigt die an einem gesetzlichen Feiertag
geleistete Arbeit die für den betreffendenWochentag festgesetz-
te Normalarbeitszeit, so gebührt für diese Überstunden ein Zu-
schlag von 100 Prozent.

6. Muss wegen Schwierigkeiten in der Stromversorgung oder
über behördliche Anordnung die Normalarbeitszeit in die Nacht

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs
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verlegt werden, so gebührt für die in der Zeit von 20 bis 6 Uhr ge-
leistete Arbeit ein Zuschlag von 25 Prozent.

7. Grundlage für die Berechnung der hier genannten Zuschläge
bildet der Stundenlohn einschließlich eines etwaigen Leistungs-
zuschlages.
Bei Akkordarbeiten ist der Durchschnittsverdienst der letztabge-
rechneten 13 Wochen zugrunde zu legen.

§ 5 Akkordarbeit

1. Wird im Akkord- oder Prämiensystem gearbeitet, so sind die
Ansätze für den Akkord- bzw. Prämienvertrag zwischen dem Ar-
beitgeber und den beteiligten Arbeitnehmern schriftlich zu ver-
einbaren, und zwar so, dass für die Arbeitnehmer bei durch-
schnittlicher Akkordleistung und bei betriebsüblichen Arbeitsbe-
dingungen ein Mehrverdienst von 30 Prozent erreichbar ist. Die-
se 30 Prozent sind jedoch keine Höchstgrenze. Der Akkordver-
trag ist vom Betriebsrat mitzufertigen.
Bei Akkord-, Prämien- oder sonstigen Leistungsarbeiten wird
der jeweilige Stundenlohn garantiert.

2. Wenn ein Arbeitnehmer nach erfolgter Vereinbarung und
Festsetzung eines weder irrtümlich noch falsch errechneten Ak-
kordsatzes oder einer zwischen den vertragschließenden Teilen
erfolgten Vereinbarung durch persönlichen Fleiß oder erworbe-
ne Geschicklichkeit seine Arbeitsleistung steigert und höheren
Verdienst erreicht, so darf bei gleichbleibender Arbeitsmethode
und gleichbleibenden Verhältnissen der Baustelle dieser Um-
stand nicht zur Herabsetzung des Akkordsatzes führen.

3. Akkordsätze sind bei gleicher Arbeit ohne Unterschied des Al-
ters oder Geschlechtes der Arbeitnehmer gleich hoch festzuset-
zen. Für gleiche Arbeit ist grundsätzlich innerhalb der Akkord-
partie der gleiche Lohn zu bezahlen.

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs
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4. Für Jugendliche beiderlei Geschlechtes bis zum 16. Lebens-
jahr und für Lehrlinge bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
ist Akkordarbeit unzulässig.
Sofern die Akkordsätze und sonstigen Arbeitsbedingungen nicht
durch die vertragschließenden Teile festgelegt wurden, sind die-
se vor Beginn der Arbeit festzusetzen und jedem einzelnen Ak-
kordarbeiter einzuhändigen.
Akkord- und Prämienarbeit darf von keinem Arbeitnehmer er-
zwungen werden. Es besteht aber auch kein Anspruch auf Ar-
beit im Akkord oder Prämiensystem. Ausnahmen hievon können
von den vertragschließenden Teilen durch Zusatzvereinbarun-
gen zu diesem Kollektivvertrag festgelegt werden.
Ein Grund zur Nachprüfung des Akkordes bzw. zur Neufestle-
gung desselben ist gegeben bei Änderung des Zeitlohnes (Ak-
kordgrundlohnes), bei Änderung des Arbeitsganges und der
Art des Materials, das sich auf die Arbeitsleistung auswirkt, fer-
ner bei offensichtlich unrichtig erstellten Akkorden, insbesonde-
re bei neuen unerprobten Akkorden.
Die Auszahlung des Akkordverdienstes erfolgt jeweils mit der
Lohnzahlung. Erstrecken sich Akkordarbeiten über einen länge-
ren Zeitraum, so ist anlässlich der Lohnzahlung eine etwa
80‑prozentige Anzahlung vom Akkorddurchschnittsverdienst
zur Auszahlung zu bringen.
Die Abgeltung von Aufzahlungen (Zuschläge für Überstunden,
Sonntags-, Feiertags-, Nacht- und Schichtarbeit) und von Zula-
gen sowie Trennungsgeld, Übernachtungsgeld, Fahrgeld u.
dgl. durch erhöhten Lohn oder erhöhte Akkordsätze ist unzuläs-
sig.

5. Die Akkordsätze sind im Lohnanhang (Beilage) des Kollektiv-
vertrages bzw. in Landesverträgen oder in einem Bundesvertrag
geregelt.
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§ 6 Allgemeine Lohnbestimmungen

1. Die Lohnabrechnung und -zahlung erfolgt in der Regel monat-
lich. Der Lohnzahlungszeitraum ist der Kalendermonat. Die
Lohnzahlung mit schuldbefreiender Wirkung erfolgt auf ein
Bankkonto des Arbeitnehmers.
Die Auszahlung aller Entgelte für den Lohnzahlungszeitraum hat
so zu erfolgen, dass diese Entgelte bis zum 10. des dem Lohn-
zahlungszeitraum folgenden Monats nachweislich angewiesen
oder an den Arbeitnehmer ausbezahlt sind. Die Lohnabrech-
nungsbelege sind den Arbeitnehmern sofort nach Vorliegen, je-
doch bis spätestens 10. des dem Lohnzahlungszeitraum folgen-
den Monats, in schriftlicher Form auszufolgen. (Durch eine Be-
triebsvereinbarung im Sinne des § 97 Abs. 1 Ziffer 3 des ArbVG
kann eine Änderung vorgenommen werden.)
Fällt der 10. des Monats auf einen Samstag oder Feiertag, so er-
folgt die Auszahlung am vorhergehenden Werktag. Fällt der 10.
auf einen Sonntag, so erfolgt die Auszahlung am nachfolgenden
Werktag.

2. Am Ende eines jeden Monats ist dem Arbeitnehmer eine
Lohnabrechnung auszuhändigen, die den Bruttolohn sowie
sämtliche Steuern, Sozialversicherungsbeiträge und sonstige
Abzüge aufweist. Bei zuschlagspflichtiger Arbeit ist die Zahl
der zuschlagspflichtigen Stunden und die Höhe der Zuschläge
ersichtlich zu machen.

3. Arbeitnehmer, die außerhalb der Normalarbeitszeit ein vom
Arbeitgeber zur Verfügung gestelltes Mannschaftstransportfahr-
zeug zum Zweck der Beförderung anderer Arbeitnehmer zu oder
von auswärtigen Arbeitsstellen (Baustellen) lenken, um dort die
eigentliche Arbeitsleistung zu erbringen, haben für die Dauer
des Lenkens des Fahrzeuges Anspruch auf eine Lenkzeitvergü-
tung in Höhe von € 15,31 pro Stunde. Die Lenkzeit ist nach der
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Fahrzeit, in der der Lenker neben sich noch mindestens einen
weiteren Arbeitnehmer befördert, zu bemessen. Abweichend
von Ziffer 5 ist eine pauschalierte Regelung hiefür zulässig. Die-
se Zeiten sind beim Anspruch auf Taggeld zu berücksichtigen.
Die Lenkzeitvergütung wird jeweils zum Wirksamkeitsbeginn ei-
ner kollektivvertraglichen Lohnerhöhung im Ausmaß der Erhö-
hung der Kollektivvertragslöhne angehoben.

4. Die Abgeltung von Zeitzuschlägen, Erschwerniszuschlägen,
Wegegeld, Unterkunftsgeld oder Auslöse usw. durch erhöhten
Lohn oder erhöhte Akkordsätze ist unzulässig.

5. Arbeitnehmer, die eine Vorlehre im Sinne des § 8b Berufsaus-
bildungsgesetz absolvieren, erhalten im ersten, zweiten, dritten
Vorlehrjahr die entsprechende Entlohnung wie Lehrlinge im ers-
ten, zweiten bzw. im dritten Lehrjahr. Zeiten einer vorangegan-
gen Vorlehre im selben Beruf sind für die Höhe der Entlohnung
anzurechnen.

§ 6A Lehrlinge – Qualitätsprämie

Lehrlinge, die die Lehrabschlussprüfung mit gutem Erfolg absol-
vieren, erhalten eine Prämie in Höhe von € 200,00. Lehrlinge, die
sie mit Auszeichnung absolvieren, erhalten eine Prämie in Höhe
von € 250,00.
Die Änderung oder Aufhebung der Richtlinie führt zum Entfall
dieses Anspruchs.

§ 7 Reiseaufwandsentschädigung, Fahrtkosten
und Fahrzeitvergütung

1. Begriff der Dienstreise:
Eine Dienstreise liegt vor, wenn der Arbeitnehmer zur Ausfüh-
rung eines ihm erteilten Auftrages an eine Arbeitsstelle außer-
halb der Betriebsstätte entsendet wird.
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Die Dienstreise beginnt, wenn sie von der Betriebsstätte aus an-
getreten wird, mit dem Verlassen der Betriebsstätte. In allen an-
deren Fällen beginnt die Dienstreise mit dem reisenotwendigen
Verlassen der Wohnung. Die Dienstreise endet mit der Rück-
kehr zur Betriebsstätte bzw. mit der reisenotwendigen Rückkehr
in die Wohnung. Der Arbeitgeber ordnet an, ob die Dienstreise
von der Wohnung oder von der Betriebsstätte aus angetreten
wird. Im Zweifel ist die Dienstreise von der Betriebsstätte aus an-
zutreten.

2. Als Reisezeitvergütung außerhalb der Normalarbeitszeit wird
der jeweilige Stundenlohn im Ausmaß von 50% vergütet.

2a. Der Arbeitgeber entscheidet, an welchem Ort der Arbeitsan-
tritt zu erfolgen hat. Dabei ist zulässig, dass sich der Arbeitneh-
mer kurzfristig zu einer vom Arbeitgeber festgelegten Sammel-
stelle begibt, um von dort zur auswärtigen Arbeitsstelle (Baustel-
le) zu gelangen. Die Sammelstelle kann auch der ständig orts-
feste Betrieb (Betriebsstätte) sein.

2b. Abweichend von Ziffer 2 gilt für Mitgliedsbetriebe der Lan-
desinnung Burgenland der Hafner, Platten- und Fliesenleger
und Keramiker:
Für Reisezeiten außerhalb der Normalarbeitszeit gebührt keine
Vergütung des Zeitaufwandes. § 6 Ziffer 3 bleibt davon unbe-
rührt.

3. Taggeld:
a) Bei Dienstreisen im Sinne der Ziffer 1. gebührt dem Arbeitneh-

mer als Aufwandsersatz für den mit der Entsendung verbun-
denen Mehraufwand ein kalendertägliches Taggeld.

b) Das Taggeld beträgt € 30,00 sofern der Arbeitnehmer nicht
täglich zu seiner Wohnung bzw. seiner Betriebsstätte zurück-
kehrt.
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Das Taggeld bei nicht täglicher Rückkehr steht auch am letz-
ten Tag der Dienstreise in voller Höhe zu.

4. Nächtigungsgeld:
Wenn die Beschäftigung außerhalb des ständigen Betriebes –

einschließlich Reisen – eine Nächtigung außer Haus erfordert,
oder eine solche angeordnet wird, hat der Arbeitnehmer An-
spruch auf ein Nächtigungsgeld, wenn vom Arbeitgeber nicht
in angemessener Weise die Nächtigung ermöglicht wird. Das
Nächtigungsgeld gebührt in der Höhe von € 12,00 pro Nacht.
Ist der Arbeitnehmer nicht in der Lage um diesen Betrag ein zu-
mutbares Quartier zu erhalten, werden die Nächtigungskosten
gegen Beleg vergütet; überflüssige Mehrausgaben sind hierbei
zu vermeiden.

5. Die tägliche Aufwandsentschädigung (Tages- und Nächti-
gungsgeld) entfällt zur Gänze im Falle eines unentschuldigten
Fernbleibens, ebenso bei vorsätzlicher oder grob fahrlässig her-
beigeführter Dienstverhinderung bzw. Arbeitsunfähigkeit.
Es gebührt kein Taggeld bzw. Nächtigungsgeld, wenn vor Antritt
der Dienstreise zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer verein-
bart wird, dass an Stelle des Taggeldes die Verpflegung beige-
stellt wird bzw. an Stelle des Nächtigungsgeldes vom Arbeitge-
ber das Quartier zur Verfügung gestellt wird. Bei einer Teilver-
pflegung gebührt nur ein aliquoter Teil des Taggeldes.

6. Ist bei einer Dienstreise ein Verkehrsmittel zu benützen, so hat
der Arbeitgeber das Verkehrsmittel zu bestimmen und die Fahrt-
kosten zu bezahlen.

Wird einem Arbeitnehmer eine ihm freigestellte Verwendung sei-
nes Privat-PKW für Dienstreisen genehmigt, richtet sich die Be-
zahlung der Fahrtkosten nach den folgenden Bestimmungen:
Es wird ein Kilometergeld bezahlt, das zur Abdeckung des durch
die Haltung des KFZ und die Benützung entstehenden Aufwan-
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des dient. Die Höhe des Kilometergeldes ist in der Höhe des
amtlich festgelegten KM-Geldes zu bezahlen. Die Abrechnung
des Kilometergeldes hat schriftlich in Form einer Aufzeichnung
über die gefahrenen Kilometer zu erfolgen. Der Nachweis bzw.
die Abrechnung ist monatlich vorzulegen. Die Kilometergeldver-
rechnung bedingt keine Ansprüche über das Kilometergeld hi-
naus sowie keinerlei Haftung des Arbeitgebers für Schäden,
die aus der Benutzung des Privat-PKW entstehen.

In größeren Städten mit öffentlichen Verkehrsmitteln werden für
Fahrten von der Wohnung des Arbeitnehmers zur Betriebsstätte
bzw. Arbeitsstelle täglich zwei Fahrscheine vergütet.

7. Heimfahrten:

Bei Arbeiten in Entfernungen von mehr als 120 km haben die Ar-
beitnehmer nach jeweils 4 Wochen ununterbrochener Beschäf-
tigung Anspruch auf eine Heimfahrt zum Dienstort.
Wird die Arbeit durch Gebührenurlaub, Rückkehr im Falle Krank-
heit oder Wechsel des Arbeitsortes, der mit einer Rückkehr an
den Dienstort oder Wohnort verbunden ist, unterbrochen, so be-
ginnt die Frist von 4 Wochen jeweils neu zu laufen.
Bei der Heimfahrt gebühren die Fahrkosten für die Hin- und
Rückfahrt für das vom Arbeitgeber zu bestimmende Verkehrs-
mittel sowie das Taggeld für 2 Kalendertage. Für die Heimfahrt
über 120 km gebührt eine unbezahlte Freizeit von 4 Kalenderta-
gen (96 Stunden).
Die für die Fahrt an den Dienstort und zurück benötigte Reisezeit
wird nicht in die Freizeit eingerechnet. Die Fahrkosten gebühren
auch dann, wenn der Arbeitnehmer nicht zum Dienstort zurück-
kehrt.
Bei einer Entfernung unter 120 km gebühren nach einer ununter-
brochenen Abwesenheit vom Dienstort in der Dauer von jeweils
3 Wochen, Fahrtkosten für eine Hin- und Rückreise zum/vom
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Dienstort, ohne sonstige Vergütung und ohne zusätzliche unbe-
zahlte Freizeit.

Die zur An- und Rückreise sowie zu obigen Heimfahrten notwen-
dige Reisezeit wird mit dem Stundenlohn vergütet.
Erkrankt, verunfallt oder stirbt ein Arbeitnehmer bei einer Arbeit
außerhalb des Betriebsortes, ist der Arbeitgeber verpflichtet, die
Kosten des Heimtransportes zu leisten.

8. Bei Entsendung von Arbeitnehmern ins Ausland erhöht sich
der Anspruch auf Taggeld gemäß Ziffer 3 lit. b und Nächtigungs-
geld gemäß Ziffer 4 auf die Höhe der Gebührenstufe 3 der Bun-
desbediensteten gem. BGBl II Nr. 434/2001.
Ferner sind mit der Entsendung verbundene Spesen (für Visum
oder Beglaubigungen, etc.; nicht jedoch Kosten für einen Reise-
pass) zu ersetzen.

§ 7A Taggeld

1. Arbeitnehmer, die außerhalb des ständigen ortsfesten Betrie-
bes, für den sie aufgenommen wurden, zur Arbeit auf Baustellen
eingesetzt werden und täglich an ihren Wohnort zurückkehren
erhalten ein Taggeld. Arbeiten auf Baustellen gelten jedenfalls
als Arbeit außerhalb des ständigen ortsfesten Betriebes.

2. a) Der ständige ortsfeste Betrieb des Arbeitgebers und der
Wohnort des Arbeitnehmers sind im Arbeitsvertrag oder im
Dienstzettel festzuhalten.
b) Wohnort ist das Gemeindegebiet des Ortes, in dem der Ar-
beitnehmer seinen Hauptwohnsitz in Österreich hat. Einem
Hauptwohnsitz in Österreich sind ausländische Hauptwohnsitze
in Grenzbezirken gleichgestellt (Grenzgänger), sofern der Ar-
beitnehmer über keinen Hauptwohnsitz in Österreich verfügt.
c) Der Nachweis des Hauptwohnsitzes, an dem der Arbeitneh-
mer seinen tatsächlichen Mittelpunkt der Lebensinteressen
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hat, erfolgt durch Vorlage einer amtlichen Bestätigung durch den
Arbeitnehmer. Eine Änderung dieses Hauptwohnsitzes ist dem
Arbeitgeber unverzüglich bekannt zu geben. Erfolgt kein Nach-
weis durch den Arbeitnehmer oder besteht kein Hauptwohnsitz
in Österreich oder in einem Grenzbezirk, so gilt der Erstaufnah-
meort beim jeweiligen Arbeitgeber in Österreich als Anknüp-
fungspunkt.

3. Der Anspruch auf Taggeld besteht für jene Tage, an denen ei-
ne tatsächliche Arbeitsleistung von mehr als 3 Stunden erbracht
wird oder bei Schlechtwetter eine Arbeitsbereitschaft von mehr
als 3 Stunden besteht.

4. Erfolgt der Arbeitsantritt vom ständigen ortsfesten Betrieb
bzw. vom Wohnort gemäß Z 2 des Arbeitnehmers aus, so hat
er Anspruch auf Taggeld, sofern der Arbeitnehmer im Auftrag
des Arbeitgebers auf Baustellen außerhalb des ständigen orts-
festen Betriebes eingesetzt wird und täglich an seinen Wohnort
zurückkehrt.
Das Taggeld beträgt bei einer Arbeitszeit von mehr als 3 Stun-
den ab 01. Mai 2026 € 8,30 pro Arbeitstag.
Durch Betriebsvereinbarung kann im Rahmen der einkommen-
steuerlichen Bestimmungen das Taggeld erhöht werden.

5. Ansprüche des Arbeitnehmers gemäß § 7 Ziffer 3 schließen
Leistungen gemäß § 7A aus.

§ 8 Weihnachtsremuneration

1. Alle Arbeitnehmer erhalten nach einer einmonatigen Betriebs-
zugehörigkeit eine Weihnachtsremuneration.
Die Höhe der Weihnachtsremuneration beträgt einen Monats-
lohn (4 1/3 Wochenlöhne); bei Akkordanten einen Monatsver-
dienst. Der Monatsverdienst errechnet sich aus dem Durch-

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs
sowie des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, Gewerkschaft Bau-Holz ist ausgeschlossen.



21

schnitt der letzten voll gearbeiteten 13 Wochen (3 Monate).
Überstunden bleiben hierbei unberücksichtigt.
Bei gewerblichen Lehrlingen wird die Weihnachtsremuneration
unter Zugrundelegung des Lehrlingseinkommens ermittelt.

2. Alle Zeiten der Betriebszugehörigkeit innerhalb eines Kalen-
derjahres werden, soweit es die einmonatige Betriebszugehörig-
keit betrifft, zusammengezählt.

3. Wurde die Betriebszugehörigkeit in der Zeit zwischen 01. No-
vember und 01. März des folgenden Kalenderjahres nicht länger
als 60 Tage unterbrochen, so ist die unterbrochene Zeit als Be-
triebszugehörigkeit anzurechnen.

4. Die Weihnachtsremuneration ist spätestens am 01. Dezem-
ber auszubezahlen, wobei der Dezember als anrechenbare Zeit
der Betriebszugehörigkeit gilt.
Die Auszahlung der Weihnachtsremuneration kann nach Wahl
des Arbeitgebers auch in Form einer Akontozahlung in der Höhe
von mindestens 80 Prozent der voraussichtlichen Weihnachts-
remuneration mit der Auszahlung des Oktoberlohns erfolgen.
Die Endabrechnung erfolgt mit der Auszahlung des Dezember-
lohns.

5. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses, mit Ausnahme ei-
ner gerechtfertigen Entlassung, (ausgenommen gem. § 82 lit. h
GewO RGBl. Nr. 227 vom 20. Dezember 1859) oder eines vor-
zeitigen Austrittes ohne wichtigen Grund, hat der Arbeitnehmer
bei Lösung des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf aliquoten Teil
der Weihnachtsremuneration.
Arbeitnehmer, die während des Kalenderjahres eingetreten
sind, oder die in eine andere Lohnkategorie wechseln, erhalten
einen aliquoten Teil der Weihnachtsremuneration entsprechend
der im Kalenderjahr zurückgelegten Dienstzeit.
Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten eines Präsenzdienstes, eines
Karenzurlaubes gemäß Mutterschutzgesetz oder dem Elternka-
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renzurlaubsgesetz, so vermindert sich die Weihnachtsremune-
ration anteilsmäßig (je Woche 1/52).

§ 9 Entgelt bei Arbeitsverhinderung

A. Wegen Krankheit und Arbeitsunfall
Der Entgeltanspruch bei Erkrankung und Arbeitsunfall ist im Ent-
geltfortzahlungsgesetz (BGBl.NR. 399/1974) in der jeweils gel-
tenden Fassung geregelt und anzuwenden.

B. Aus anderen, die Person des Arbeitnehmers betreffen-
den Gründen, wie insbesondere

1. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf einen freien Tag unter
Fortzahlung des Lohnes bei Todesfall der Eltern, der Ehegatten
(Lebensgefährten), der Kinder (Stief- und Pflegekinder), soweit
sie in der Hausgemeinschaft lebten.

2. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf einen freien Tag unter
Fortzahlung des Lohnes:
a) Bei Teilnahme an der Beerdigung der unter Ziffer 1 genannten

Angehörigen, auch soweit sie nicht in der Hausgemeinschaft
lebten, ferner bei Beerdigung der Geschwister und Schwie-
gereltern sowie sonstiger Familienmitglieder, die mit ihm im
gemeinsamen Haushalt lebten,

b) bei eigener Eheschließung,
c) bei Entbindung der Ehefrau bzw. der Lebensgefährtin,
d) bei plötzlicher schwerer Erkrankung der in der Hausgemein-

schaft lebenden Familienmitglieder insoweit der Arzt bestä-
tigt, dass die Anwesenheit zur vorläufigen Pflege erforderlich
ist,

e) bei Übersiedlung einmal jährlich,
f) bei Hochzeit der Kinder.
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3. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf Weiterzahlung seines
Lohnes für die tatsächlich zur Erledigung seiner Angelegenhei-
ten benötigte Zeit, im Einzelfall jedoch höchstens bis zur Dauer
der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit am Tage der Verhinde-
rung.
a) Bei Besuch des Arztes (ambulatorischer Behandlung), sofern
die Behandlung nachweislich nur während der Arbeitszeit erfol-
gen kann.
b) Bei Vorladungen zu Gerichten oder sonstigen Behörden,
möglichst gegen vorherige Beibringung der Ladung, sofern kei-
ne Entschädigung vom Gericht bezahlt wird und der Arbeitneh-
mer nicht als Beschuldigter oder Partei in einem Zivilprozess ge-
laden ist.
c) Bei Teilnahme an Abordnungen zu Begräbnissen, insoweit
sie im Einverständnis mit dem Arbeitgeber erfolgt.

4. Pro Jahr werden für die Abhaltung einer Betriebsversamm-
lung 1 1/2 Stunden je Arbeitnehmer bezahlt.

5. Bei Vorladung zur Musterung gebührt die notwendige Zeit,
längstens jedoch zwei Arbeitstage.

6. Für die Ablegung der Lehrabschlussprüfung gebührt einmalig
bezahlte Freizeit für die notwendige Zeit; maximal ein Arbeitstag.

7. Lehrlinge erhalten ab 01. Mai 2009 für den ersten Antritt zur
Führerscheinprüfung der Klasse B bezahlte Freizeit für die erfor-
derliche Zeit; maximal einen Arbeitstag.

8. Für die Teilnahme des Lehrlings an einem Vorbereitungskurs
für die Lehrabschlussprüfung, welcher auch im Betrieb stattfin-
den kann, gebührt einmalig bezahlte Freizeit für einen Arbeits-
tag.

9. Der Arbeitnehmer hat rechtzeitig beim Arbeitgeber oder des-
sen Stellvertreter um Arbeitsbefreiung nachzukommen. Ist dies
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nicht möglich, so ist spätestens am nächsten Arbeitstag der
Grund der Verhinderung glaubhaft zu machen.

§ 10 Arbeitsverhinderung aus Gründen, die nicht
die Person des Arbeitnehmers betreffen (§ 1155

ABGB)

1. Ist der Arbeitnehmer zur Leistung der Dienste bereit, so behält
er bei Arbeitsausfällen infolge Betriebsstörungen (Maschinen-
schaden u. a.), auch wenn er nicht zu anderen Arbeiten im Be-
trieb herangezogen werden kann, den Anspruch auf den vollen
Lohn für den Tag, an dem die Betriebsstörung eingetreten ist.
Dauert der durch die Betriebsstörung verursachte Arbeitsausfall
länger, so gebührt bei Verzicht auf die Betriebsanwesenheit für
eine Woche nur der halbe Lohn. Ordnet der Arbeitgeber die An-
wesenheit im Betrieb an, dann gebührt der volle Lohn.

2.Der Arbeitnehmer behält den Anspruch auf vollen Lohn bei Ar-
beitsausfällen infolge Mangels an Roh- oder Betriebsstoffen
(Strom, Kohle u. ä.), wenn der Arbeitsausfall in zwei zusammen-
hängenden Kalenderwochen nicht mehr als einen Arbeitstag
(Arbeitsschicht) ausmacht.

3. Bei länger dauernden Arbeitsausfällen infolge Mangels an
Roh- oder Betriebsstoffen entfällt eine Bezahlung durch den Ar-
beitgeber. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf Ausfallvergütung.

§ 11 Urlaub und Urlaubszuschüsse

I. Urlaub nach dem BUAG

1. Die Regelung der Urlaubsansprüche erfolgt nach den Bestim-
mungen des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes –

BUAG – in seiner geltenden Fassung.
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2. Für Arbeitnehmer, die im Akkord, Stücklohn oder ähnlichen
Verdienstmöglichkeiten (ausgenommen Prämien) entlohnt wer-
den und für welche die Bestimmungen des Bauarbeiter-Urlaubs-
gesetzes Anwendung finden, erhöht sich der Zuschlag gemäß
§ 21a des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes
bzw. der Durchführungsverordnung um die im Anhang angeführ-
ten kollektivvertraglichen Stundenlöhne.

II. Urlaubszuschuss für Arbeitnehmer, die nicht dem BUAG
unterliegen

1.Alle Arbeitnehmer erhalten in jedem Kalenderjahr zu ihrem ge-
mäß Urlaubsgesetz gebührenden Urlaubsentgelt einen Urlaubs-
zuschuss, der bei Antritt des Urlaubs fällig ist. Bei einem Ver-
brauch von mehr als einer Woche ist er zwei Wochen vor Ur-
laubsantritt fällig. Der Urlaubszuschuss ist spätestens mit dem
Junilohn auszuzahlen.

2. Der Urlaubszuschuss beträgt 4,33 Wochenlöhne bzw. wö-
chentliche Lehrlingseinkommen.

3. Die Berechnung des Urlaubszuschusses erfolgt nach den
gleichen Grundsätzen wie die Berechnung des Urlaubsentgel-
tes. Zwischen der Firmenleitung und dem Betriebsrat (falls kein
solcher besteht, mit dem Arbeitnehmer) kann vereinbart werden,
dass die Auszahlung des Urlaubszuschusses zu einem späte-
ren Zeitpunkt erfolgt, wenn aus innerbetrieblichen Gründen bei
Urlaubsantritt die Auszahlung nicht möglich ist. In diesem Falle
ist der Urlaubszuschuss spätestens am Ende des Kalenderjah-
res auszubezahlen. Endet das Dienstverhältnis früher, ist der Ur-
laubszuschuss mit Lösung des Dienstverhältnisses fällig.

4. Arbeiternehmer, die während des Kalenderjahres eintreten,
erhalten den aliquoten Teil des Urlaubszuschusses entspre-
chend der auf dieses Kalenderjahr entfallenden Dienstzeit. Die-
ser aliquote Teil ist entweder bei Antritt eines Urlaubes oder,
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wenn kein Urlaub konsumiert wird, am Ende des Kalenderjahres
fällig.

5. Arbeitnehmer, deren Dienstverhältnis vor Verbrauch eines Ur-
laubs endet, haben Anspruch auf den aliquoten Teil des Ur-
laubszuschusses entsprechend ihrer im Kalenderjahr – Arbeit-
nehmer im ersten Dienstjahr jedoch entsprechend ihrer im
Dienstjahr – zurückgelegten Dienstzeit (je Woche 1/52).

6. Arbeitnehmer, die den Urlaubszuschuss für das laufende Ka-
lenderjahr bereits erhalten haben, aber noch vor Ablauf des Ka-
lenderjahres ausscheiden, haben den erhaltenen Urlaubszu-
schuss anteilmäßig – entsprechend dem Rest des Kalenderjah-
res – zurückzubezahlen, wenn sie gekündigt werden, selbst kün-
digen oder nach § 82 GewO (RGBl. Nr. 227 vom 20. Dezember
1859 in der derzeit gültigen Fassung) (ausgenommen lit. h.) ent-
lassen werden oder ohne wichtigen Grund vorzeitig austreten.

7. Der Anspruch auf Urlaubszuschuss entfällt, wenn der Arbeit-
nehmer gemäß § 82 GewO (RGBI. Nr. 227 vom 20. Dezember
1859 in der derzeit gültigen Fassung) (ausgenommen lit. h.) ent-
lassen wird oder wenn er ohne wichtigen Grund gemäß § 82
GewO (RGBI. Nr. 227 vom 20. Dezember 1859 in der jeweils
gültigen Fassung) vorzeitig austritt.

8. Bestehen in Betrieben bereits Urlaubszuschüsse, so können
sie von der Firmenleitung auf den kollektivvertraglichen Urlaubs-
zuschuss angerechnet werden.

9. Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten eines Präsenzdienstes, einer
Schutzfrist oder eines Karenzurlaubes, so vermindert sich der
Urlaubszuschuss anteilsmäßig (je Woche 1/52).

§ 12 Karenzzeiten

Für Geburten ab dem 01. August 2019 richtet sich die Anrech-
nung von Karenzen im Sinne des MSchG bzw. VKG im laufen-
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den Dienstverhältnis nach § 15f Mutterschutzgesetz (MSchG)
idF des BGBl I 68/2019 (MSchG) bzw. § 7c Väterkarenzgesetz
(VKG).

§ 13 Kündigungsfristen

Von den Kollektivvertragspartnern wird übereinstimmend und
ausdrücklich festgehalten, dass die Betriebe, die diesem Kollek-
tivvertrag unterworfenen sind, einer Branche zugehörig sind, in
der Saisonbetriebe überwiegen (Saisonbranche im Sinne von
§ 1159 (2) ABGB, idF BGBl I 153/2017).
Die nachfolgenden Kündigungsfristen bleiben auch nach der ge-
setzlichen Neuregelung der Kündigungsfristen durch § 1159 (2)
ABGB, idF BGBl I 153/2017 über den 01. Juli 2021 hinaus in Gel-
tung.

1. Das Arbeitsverhältnis kann in den ersten sechs Monaten des
Arbeitsverhältnisses sowohl vom Arbeitgeber als auch vom Ar-
beitnehmer unter Einhaltung einer einwöchigen Kündigungsfrist
gelöst werden. Nach einer sechsmonatigen Betriebszugehörig-
keit gilt eine Kündigungsfrist von zwei Wochen, nach einer 5-jäh-
rigen Betriebszugehörigkeit eine Kündigungsfrist von 3 Wochen
und nach einer 10-jährigen Betriebszugehörigkeit eine Kündi-
gungsfrist von 4 Wochen.
Bei Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerkündigung kann das Arbeits-
verhältnis nur zum letzten Arbeitstag einer Arbeitswoche been-
det werden.
Die Dauer aller Arbeitsverhältnisse eines Arbeitnehmers beim
selben Arbeitgeber werden für die Höhe der Kündigungsfrist zu-
sammengerechnet, sofern jede einzelne Unterbrechung nicht
länger als 120 Tage dauert.
Wird aufgrund betrieblicher Regelung die Unterbrechung von
120 Tagen überschritten, gilt diese längere Unterbrechungsfrist.
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2. Bei Lösung des Arbeitsverhältnisses durch Kündigung seitens
des Arbeitgebers ist dem Arbeitnehmer die notwendige Freizeit
zum Aufsuchen eines neuen Arbeitsplatzes bis zu einem Fünftel
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ohne Schmälerung
des Entgelts zu gewähren.

3. Eine Kündigungsfrist entfällt während der höchstens vierwö-
chigen Probezeit.

4. Der Kündigungsschutz des § 15 Mutterschutzgesetz bzw. § 7
Väter-Karenzgesetz wird auf die Dauer des bundesgesetzlich
geregelten Anspruches auf Kinderbetreuungsgeld erstreckt.

§ 14 Abfertigung für Arbeitnehmer, die dem BUAG
unterliegen

1. Der Anspruch und das Ausmaß der Abfertigung richten sich
nach den Bestimmungen des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abferti-
gungsgesetzes (BUAG) 1987 in der jeweils geltenden Fassung.

2. Aufgrund des § 13d Abs. 4 des BUAG wird als Grundlage für
die Berechnung des anteiligen Weihnachtsgeldes, das zum Mo-
natsentgelt zugeschlagen wird, folgende Formel festgelegt:
kollektivvertraglicher Stundenlohn

x 1,2 x 3,41 x 52,18
= anteiliges Weihnachtsgeld

12
Dieses anteilige Weihnachtsgeld ist dem jeweiligen Monatsent-
gelt so oft zuzuschlagen, als ein Abfertigungsanspruch im Aus-
maß an Monatsentgelten gebührt.
Bei Teilzeitarbeit ist das nach vorstehender Formel berechnete
anteilige Weihnachtsgeld entsprechend der vereinbarten Ar-
beitszeit zu aliquotieren.

3. Für Arbeitnehmer in Mischbetrieben, die abwechselnd zu Be-
schäftigungen herangezogen werden, die unter die Abferti-
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gungsbestimmungen des Kollektivvertrages und unter die Be-
stimmungen des BUAG fallen, kommen die Bestimmungen
des Kollektivvertrages vom 11. Mai 1988, Abschnitt C zur An-
wendung.

§ 15 Verschiedenes

1. Gewerkschaftsorganen, die sich entsprechend ausweisen
können, ist im Einvernehmen mit dem Betriebsinhaber oder des-
sen Stellvertreter der Zutritt zur Arbeitsstätte jederzeit gestattet.
Jede Behinderung der Arbeit ist bei allen Besuchen zu unterlas-
sen, wobei eine Aussprache mit einem Betriebsratsmitglied oder
einzelnen Arbeitnehmern keine Behinderung darstellt.

2. Der Arbeitgeber haftet dem Arbeitnehmer für allen Schaden,
den dieser durch schuldbare Verzögerung in der Ausfolgung
der Dokumente oder durch unrichtige und unwahre Angaben
in der Arbeitsbestätigung nachweislich erlitten hat, es sei denn,
dass die unrichtigen Angaben des Arbeitgebers auf ein Ver-
schulden des Arbeitnehmers zurückzuführen sind.

3. Zur Einnahme des Essens, Ablage der Kleider und Aufbewah-
rung der den Arbeitnehmern gehörigen Werkzeuge sind seitens
des Betriebes heiz- und versperrbare, mit genügenden Sitzgele-
genheiten versehene Räume bereitzustellen. Diese Räume sind
entsprechend sauber zu halten.

4. Für einwandfreies Trinkwasser und ausreichendeWaschgele-
genheiten ist vorzusorgen.

5. Quartiere sind, wenn sie von der Firma beigestellt werden,
den gesetzlichen Bestimmungen bzw. behördlichen Weisungen
entsprechend einzurichten und in Ordnung zu halten.
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§ 16 Werkzeugentschädigung

Alle kurzfristig abnützbaren Werkzeuge (Schleifsteine, Behau-
messer, Dorn, Meißel, Richtlatten und Schneideräder) sind
vom Arbeitgeber beizustellen.
Für die Bereitstellung des restlichen Werkzeuges durch den Ar-
beitnehmer erhält dieser eine Werkzeugentschädigung in der
Höhe von einem halben Prozent seines Bruttolohnes pro Wo-
che.
Wird das Werkzeug zur Gänze vom Arbeitgeber beigestellt, ent-
fällt die Bezahlung der Werkzeugentschädigung.

§ 17 Verwirkung von Ansprüchen

Bei laufendem Arbeitsverhältnis sind sämtliche Ansprüche aus
dem Vertrag spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Fäl-
ligkeit bei sonstigem Verfall beim Arbeitgeber geltend zu ma-
chen. Als Fälligkeitstag gilt der Auszahlungstag der Lohnwoche,
in der der Anspruch entstanden ist.
Lehnt der Arbeitgeber den Anspruch ab, so verfällt er, wenn er
nicht innerhalb von acht Wochen nach Ablehnung gerichtlich
geltend gemacht wird.
Nach Lösung des Arbeitsverhältnisses sind Forderungen jegli-
cher Art spätestens binnen 6Monaten vom Zeitpunkt der Lösung
des Arbeitsverhältnisses bei sonstigem Verfall (Ausschluss) ge-
richtlich geltend zu machen.
Handelt es sich um einen Abfertigungsanspruch gegenüber dem
Arbeitgeber aufgrund von Einzelvereinbarungen, Arbeitsordnun-
gen oder Betriebsvereinbarungen, der durch das BUAG nicht er-
fasst ist (Mehranspruch gegenüber dem gesetzlichen An-
spruch), gilt eine Verjährungsfrist von 3 Jahren ab Beendigung
des Arbeitsverhältnisses.
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§ 18 Lohnordnung

Die Lohnordnungen und Löhne sind im Anhang bzw. als Beilage
enthalten und bilden einen Bestandteil dieses Vertrages.

§ 19 Schlichtung von Gesamtstreitigkeiten

Mit der Beilegung von Gesamtstreitigkeiten, die sich aus der
Auslegung des Kollektivvertrages ergeben, hat sich vor Anru-
fung des Bundeseinigungsamtes ein paritätisch aus Vertretern
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammengesetzter Schlich-
tungsausschuss zu befassen. Die Tätigkeit dieses Ausschusses
erstreckt sich auf das gesamte Bundesgebiet, seine Zusammen-
setzung wird fallweise unter Bedachtnahme auf die Art des
Streitfalles vorgenommen.

§ 20 Schlussbestimmungen

1. Mit Wirksamkeit dieses Kollektivvertrages treten sämtliche für
den fachlichen Geltungsbereich dieses Vertrages geltenden
Kollektivverträge außer Kraft, ausgenommen:
a) Der Kollektivvertrag vom 11. Mai 1988 betreffend Abfertigung

in seiner geltenden Fassung.
b) Die Vereinbarung über Leiharbeit vom 30. April 1987.
c) Auszug aus dem Kollektivvertrag vom 07. Oktober 2008 –

Übergangsbestimmungen.

2. Bestehende, für die Arbeitnehmer günstigere Betriebsverein-
barungen und Bedingungen bleiben unberührt.
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Wien, am 25. März 2026

Für die
Bundesinnung der Hafner, Platten- und Fliesenleger und

Keramiker

KommRat Mst. Andreas
Armin Friedo Höller

Bundesinnungsmeister

Mag.Franz Stefan Huemer
Geschäftsführer

Für den
Österreichischen Gewerkschaftsbund

Gewerkschaft Bau-Holz

Abg.z.NR Josef Muchitsch
Bundesvorsitzender

Mag. Herbert Aufner
Bundesgeschäftsführer
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Anhang I

Anhang gemäß § 18 RKV

A) Hafner-, Platten- und Fliesenlegergewerbe,
sowie die Porzellanwarenerzeuger in Wien

LOHNTAFELN (Lohnordnung)

a) Lohnordnung

Für Österreich ohne Kärnten

Stundenlohn
ab 01. Mai 2026

€

Facharbeiter*) nach dem 2. Verwendungsjahr 18,75
Facharbeiter*) im 2. Verwendungsjahr 17,82
Facharbeiter*) im 1. Verwendungsjahr 16,81
Qualifizierter Helfer 15,96
Helfer 15,33

Für Kärnten

Stundenlohn
ab 01. Mai 2026

€

Facharbeiter*) nach dem 2. Verwendungsjahr 18,75
Facharbeiter*) im 2. Verwendungsjahr 17,82
Facharbeiter*) im 1. Verwendungsjahr 16,81
Qualifizierter Helfer 15,96
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b) Lehrlingseinkommen
Stundenlohn

ab 01. Mai 2026
€

Lehrlinge im 1. Lehrjahr 5,50
Lehrlinge im 2. Lehrjahr 7,10
Lehrlinge im 3. Lehrjahr 8,70
Lehrlinge im 4. Lehrjahr 10,50

c) Spannengarantieklausel
Die je nach Dienstvertrag bestehende betragsmäßige Differenz
zwischen dem kollektivvertraglichen Stundenlohn und dem tat-
sächlichen Lohn ohne Zulagen darf aus Anlass einer kollektiv-
vertraglichen Lohnerhöhung nicht geschmälert werden. Ist die
Differenz in Prozenten vereinbart, so gilt dies sinngemäß.

d) Zulagen für Oberösterreich, Steiermark und Wien
Helfer, die einem Fliesenleger, der im Akkord arbeitet, zugeteilt
sind, erhalten einen Zuschlag von 18 Prozent (in der Steiermark
von 13 Prozent) auf ihren kollektivvertraglichen Stundenlohn.
Diese Zulage gebührt so lange, als nicht ein neuer Akkordver-
trag, der auch die Helfer in die Akkordsätze einbaut, in Wirksam-
keit tritt.

B) Für Keramikergewerbe (ausgenommen die Porzellanwa-
renerzeuger in Wien)
Für alle Betriebe und selbständigen Betriebsabteilungen des ke-
ramischen Gewerbes, sofern sie sich ausschließlich mit der Er-
zeugung keramischer Gegenstände befassen.
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Keramiker LOHNTAFELN (Lohnordnung)

a) Lohnordnung

Für Österreich ohne Kärnten

Stundenlohn
ab 01. Mai 2026

€

Facharbeiter nach dem 2. Verwendungsjahr 14,94
Facharbeiter im 2. Verwendungsjahr 13,70
Facharbeiter im 1. Verwendungsjahr 12,83
Qualifizierter Helfer 12,64
Helfer 12,12

Für Kärnten

Stundenlohn
ab 01. Mai 2026

€

Facharbeiter nach dem 2. Verwendungsjahr 14,94
Facharbeiter im 2. Verwendungsjahr 13,70
Facharbeiter im 1. Verwendungsjahr 12,83
Qualifizierter Helfer 12,64

b) Lehrlingseinkommen
Stundenlohn

ab 01. Mai 2026
€

Lehrlinge im 1. Lehrjahr 4,40
Lehrlinge im 2. Lehrjahr 5,70
Lehrlinge im 3. Lehrjahr 6,80

Artikel III – Zuschlag für Akkord

Für Arbeitnehmer, die im Akkord, Stücklohn oder ähnlichen Ver-
dienstmöglichkeiten (ausgenommen Prämien) entlohnt werden
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und für welche die Bestimmungen des Bauarbeiter-Urlaubs- und
Abfertigungsgesetzes Anwendung finden, erhöht sich der Zu-
schlag gemäß § 21a des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abferti-
gungsgesetzes bzw. der Durchführungsverordnung um 1,65 kol-
lektivvertragliche Stundenlöhne.

Artikel IV – Lehrlinge

Lehrlinge, die im Lehrverhältnis das 18. Lebensjahr vollenden,
erhalten mit der dem 18. Geburtstag folgenden Lohnabrech-
nungsperiode das Lehrlingseinkommen des 2. Lehrjahres. Im
3. bzw. 4. Lehrjahr (bei Doppellehre) gebührt das Lehrlingsein-
kommen wie bisher.
Lehrlinge, die nach Vollendung des 18. Lebensjahres die Lehre
beginnen, erhalten das Lehrlingseinkommen des 2. Lehrjahres.
Im 3. bzw. 4. Lehrjahr gebührt das Lehrlingseinkommen wie bis-
her.

Artikel V – Praktikanten

a) P f l i c h t p r a k t i k an t en , das sind Schüler und Studenten,
die eine im Rahmen des Lehrplanes bzw. der Studienordnung
vorgeschriebene oder übliche praktische Tätigkeit verrichten, er-
halten eine Entlohnung in Höhe der Lehrlingsentschädigung für
das 1. Lehrjahr.

b) Fe r i a l a r b e i t nehme r , das sind solche, die nicht unter
lit a) fallen und in Zeiten von Schulferien vorübergehend be-
schäftigt werden, erhalten eine Entlohnung in Höhe des Lehr-
lingseinkommens für das 2. Lehrjahr.
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Anhang II

Auszug aus dem Kollektivvertrag vom 11. Mai 1988
betreffend Abfertigung

Abschnitt A
Für alle Bundesinnungen und Berufsgruppen, deren Mitglieder
dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz, Sachbe-
reich Abfertigung, unterliegen, richten sich der Anspruch und
das Ausmaß der Abfertigung nach den Bestimmungen des Bau-
arbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes (BUAG) 1987 in der
jeweils geltenden Fassung.
Aufgrund des § 13 d) Abs. 4 des BUAG wird als Grundlage für
die Berechnung des anteiligen Weihnachtsgeldes, das zum Mo-
natsentgelt zugeschlagen wird, folgende Formel festgelegt:
kollektivvertraglicher Stundenlohn

x 1,20 x 3,5 x 52,18
= anteiliges Weihnachtsgeld

12
Dieses anteilige Weihnachtsgeld ist dem jeweiligen Monatsent-
gelt so oft zuzuschlagen, als ein Abfertigungsanspruch im Aus-
maß an Monatsentgelten gebührt.
Bei Teilzeitarbeit ist das nach vorstehender Formel berechnete
anteilige Weihnachtsgeld entsprechend der vereinbarten Ar-
beitszeit zu aliquotieren.
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Abschnitt B
Für die Bundesinnungen und Berufsgruppen, deren Mitglieder
dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz, Sachbe-
reich Abfertigung, nicht unterliegen, gilt folgende Regelung:
Der Anspruch auf Abfertigung richtet sich nach den Bestimmun-
gen des Arbeiter-Abfertigungsgesetzes 1979 mit folgenden Er-
gänzungen:
Für die Bemessung der Dauer des ununterbrochenen Arbeits-
verhältnisses sind Dienstzeiten beim selben Arbeitgeber, die
keine längere Unterbrechung als 90 Tage, ab 1. April 1981 je-
weils 120 Tage, aufweisen, zusammenzurechnen, sofern die
Wiedereinstellung innerhalb von 90 bzw. 120 Tagen zu den ur-
sprünglichen Lohnbedingungen schriftlich zugesichert wurde
oder wird. Die vorerwähnte schriftliche Zusicherung ist bei anre-
chenbaren Dienstzeiten unter drei Jahren nicht erforderlich.
Die Anrechnung gilt nicht für Fälle, in denen das vor der letzten
Unterbrechung liegende Dienstverhältnis durch eine verschul-
dete Entlassung im Sinne des § 82 GewO (RGBl. Nr. 227 vom
20. Dezember 1859 in der derzeit gültigen Fassung), durch vor-
zeitigen Austritt ohne wichtigen Grund, durch Kündigung seitens
des Arbeitnehmers sowie durch einvernehmliche Auflösung un-
ter Verzicht auf den Abfertigungsanspruch geendet hat. Eine An-
rechnung der Vordienstzeiten findet nicht statt, wenn bei der
letzten Unterbrechung eine Abfertigung bezahlt wurde.

Abschnitt C
Bei Arbeitnehmern in Mischbetrieben, die abwechselnd zu Be-
schäftigungen herangezogen werden, die unter die Regelung
des Abschnittes A und des Abschnittes B fallen, werden – unbe-
schadet der Häufigkeit des Wechsels und der Dauer der jeweili-
gen Tätigkeiten – für den Erwerb und die Berechnung eines Ab-
fertigungsanspruches gemäß Abschnitt B die Dienstzeit nach
Abschnitt A und Abschnitt B zusammengerechnet.
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Bei Geltendmachung des Abfertigungsanspruches beim Arbeit-
geber gemäß erstem Absatz gebührt dem Arbeitnehmer von der
unter Berücksichtigung der Gesamtdauer des Arbeitsverhältnis-
ses zustehenden Abfertigung der Anteil, der dem Verhältnis der
Dienstzeiten gemäß Abschnitt B zu den Gesamtdienstzeiten ge-
mäß Abschnitt A und B entspricht.
Wurde ein Abfertigungsanspruch gemäß erstem Absatz erwor-
ben und wird das Arbeitsverhältnis nicht innerhalb von 120 Ta-
gen nach der letzten Beendigung beim selben Arbeitgeber fort-
gesetzt bzw. erfolgt keine Anrechnung auf den Höheranspruch,
ist die Abfertigung, soweit sie den Betrag des dreifachen Mo-
natsentgeltes nicht übersteigt, fällig. Der Rest kann vom Zeit-
punkt der Fälligkeit an in monatlichen, im Voraus zahlbaren Teil-
beträgen abgestattet werden. Die Zahlungsmodalitäten des
§ 23a Angestelltengesetz bleiben unberührt. Die Verfallfrist be-
ginnt erst ab Fälligkeit zu laufen.

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs
sowie des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, Gewerkschaft Bau-Holz ist ausgeschlossen.
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Anhang III

VEREINBARUNG
für den Bereich der Kollektivvertragsgemeinschaft

der Bauhilfs- und Baunebengewerbe

Leiharbeit:

Die Bundesinnungen verpflichten sich darauf hinzuwirken, dass
auf den Baustellen der Mitgliedsfirmen nur Arbeitnehmer Ver-
wendung finden, die in ordnungsgemäßen Arbeitsverhältnissen
stehen, wobei die jeweiligen arbeitsrechtlichen und sozialversi-
cherungsrechtlichen sowie kollektivvertraglichen Bestimmun-
gen anzuwenden sind.

Wien, am 30. April 1987

Für die Kollektivvertragsgemeinschaft der Bauhilfs- und
Baunebengewerbe

Für den Österreichischen Gewerkschaftsbund
Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs
sowie des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, Gewerkschaft Bau-Holz ist ausgeschlossen.
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Anhang IV

Auszug aus dem Kollektivvertrag vom 07. Oktober 2008 betref-
fend die Übergangsbestimmungen, mit denen die bisherigen
Kollektivverträge für das Keramische Gewerbe außer Kraft tre-
ten und durch den Kollektivvertrag für das Hafner, Platten- und
Fliesenlegergewerbe ersetzt werden.

Artikel IV – Übergangsbestimmungen

Mit Inkrafttreten dieses Kollektivvertrages tritt der Rahmenkol-
lektivvertrag für das Keramische Gewerbe vom 30. April 1986,
abgeschlossen zwischen der Bundesinnung der Hafner einer-
seits und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerk-
schaft der Bau- und Holzarbeiter, anderseits außer Kraft. Gleich-
zeitig treten sämtliche Landeskollektivverträge für das Kerami-
sche Gewerbe außer Kraft.
Bestehende, für die Arbeitnehmer günstigere Betriebsvereinba-
rungen und Bedingungen bleiben unberührt.

Für Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis vor dem 01. Jänner
2009 bereits bestanden hat, bleibt die bisherige wöchentliche
Normalarbeitszeit von 40 Stunden weiterhin aufrecht. Dies gilt
auch für Arbeitnehmer deren Betriebszugehörigkeit keine länge-
re Unterbrechung als 60 Tage aufweist. Durch schriftliche Ein-
zelvereinbarung kann die Übernahme der wöchentlichen Nor-
malarbeitszeit von 39 Stunden vereinbart werden.

Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs
sowie des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, Gewerkschaft Bau-Holz ist ausgeschlossen.
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